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1864 zwei neuanhängige St. Galler Scheidungsfälle \ einer für 1865 zählt
zwei neue St. Galler und je einen Luzerner, Freiburger und Bündner
Fall auf 2; gemäß dem Geschäftsbericht für 1866 entfallen von den zwölf
neuen Scheidungsklagen sieben aus dem Kanton St. Gallen, je zwei aus
Solothurn und Appenzell Innerrhoden und eine aus Luzern 3.

Aus all diesen Angaben kann geschlossen werden, daß alle
Ehescheidungsfälle, die ans Bundesgericht gelangten, aus katholischen oder
paritätischen Kantonen stammten. Das eigentliche Gros scheint der Kanton
St. Gallen geliefert zu haben. Dies erstaunt nicht, wenn man bedenkt,
daß dies der einzige paritätische Kanton war, der für Katholiken und
Protestanten ein eigenes konfessionelles Eherecht kannte. Einerseits
wurden hier bei der zunehmenden Vermischung des katholischen und
protestantischen Bevölkerungsteils vermehrt Mischehen geschlossen,
andererseits konnten diese, falls der Ehemann der katholischen Konfession

angehörte oder die Ehe katholisch getraut war, gemäß den kantonalen

Gesetzen nicht gänzlich geschieden werden.

Tabelle 1 :

DIE ZIVILRECHTSPFLEGE DES BUNDESGERICHTS 1862-1874

1862 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Expropr.
Streitigkeiten 7 8 6 3 _ _ 3 _ _ - 3 3

Ehescheidungen - 6 2 3 10 6 5 3 - 9 10 16

Heimatlosenfälle - 2 1 1 - 2 1 - - - - 1

Freiwillige
Gerichtsbarkeit 1 _ _ 2 1 _ 1 _ - - 1

Streitigkeiten
Bund - Kantone 1

Streitigkeiten
zwischen Kantonen 1 1 1 1 1 _ 2 - 1

Streitigkeiten
zwischen Bund
und Privaten 1 1 - - - 1 1 1 - - 2 -
Übrige Fälle 1 1 - 1 - 1 1 6 4 1-1

* ungenaue Angaben

1 BBl 1865, I, S. 121.
2 BBl 1866, I, S. 257.
3 BBl 1867, I, S. 459.
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